
Verbeamtung nach Seiteneinstieg NRW
Beitrag von „sookie“ vom 20. September 2011 21:02

Einen schönen guten Abend, ihr.
Meine Frage heute ist natürlich eher Zukunftsmusik, weil ich in NRW mit OBAS gerade erst
angefangen habe, aber dennoch: Wie geht's eigentlich nach einem erfolgreichen 2. Staatsex.
weiter? Ich bleibe ja dann i.d.R. erstmal an meiner derzeitigen Schule, oder? Es gibt sicherlich
viele Faktoren beim Beamtenstatus, aber gehen wir mal von einem guten amtsäztl. Zeugnis
und einer Person unter 30 aus 
Kurz: Ab wann und wie lange ist man Beamter auf Probe - in der Regel - und wann wird man
dann Beamter auf Lebenszeit? Und: Wo liest man sowas eigentlich nach?

Beitrag von „undichbinweg“ vom 20. September 2011 21:20

Dein Vertrag ....

und

LBG NRW

Beitrag von „sookie“ vom 21. September 2011 19:53

Zitat von callum

LBG NRW

Danke. Und: Sorry für die blöde Frage. Bin wohl etwas durch den Wind...da wär ich wachen
Kopfes auch selbst drauf gekommen 
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Beitrag von „undichbinweg“ vom 21. September 2011 20:02

Passiert uns allen, wenn wir alle so mit der OBAS beschäftigt sind 

Deswegen kurz und knapp - einfacher aufzunehmen 

Beitrag von „hein“ vom 21. September 2011 22:00

Als Beamter hast Du gar keinen Vertrag... da gibt's nur eine Ernennungsurkunde mit Deiner
Amtsbezeichnung - ich war auch etwas irritiert! Alles weitere wie Callum schon sagt im LBG
NRW. Oder z.T. auch auf der Seite des Schulministeriums http://www.msw.nrw.de/

Auf Probe bist Du übrigens 3 Jahre. In dieser Zeit bekommst Du 2 Unterrichtsbesuche pro Fach
von Deinem Schulleiter, der dann offiziell beurteilen muss, ob Du dich "(besonders) bewährt"
hast... was in der Regel der Fall ist.
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